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LANDRATSAMT 
ERLANGEN-HÖCHSTADT 
DIENSTSTELLE HÖCHSTADT A. D. AISCH 

Landratsamt Erlangen-Höchstadt I Postfach 12 40 1 91312 Hochstadt 

Herrn 
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Veterinäramt und Verbraucherschutz 
Schloßberg 10, 91315 Höchstadt a. d. Aisch 

Öffentliche Verkehrsmittel: 
Haltestellen Schillerplatz, Aischwiese 

Ansprechpartner/in: ███████████ 
Am besten erreichbar: Di. u. Mi 7.30 - 12.30 Uhr 
Zimmer: 5 
Telefon: 09193 20-511 
Telefax: 09193 20-507 
E-Mail: vet@erlangen-hoechstadt.de 

Unser Zeichen: 82.5141 

Höchstadt, 06.02.2019 

7V-777-  7a2/a  9 

Antrag nach dem Verbraucherinformationsgesetz (VIG) 

Sehr geehrter ██████, 

Sie haben am 28.01.2019 die Herausgabe von Informationen über den Betrieb La 
██████████████ Straße 1, █████████, nach dem Verbraucherinformations-
gesetz beantragt. 

In diesem Antrag haben Sie darauf hingewiesen, dass eine Weitergabe ihrer 
personenbezogenen Daten an Dritte im Sinne von § 5 Abs. 2 S. 4 VIG nur dann zulässig 
ist, wenn betroffene Dritte ausdrücklich nach einer Offenbarung fragen. In diesem Fall 
bitten Sie um Mitteilung, damit Sie entscheiden können, ob Sie gegebenenfalls Ihren 
Antrag zurücknehmen. 

Gemäß § 5 Abs. 2 Satz 4 VIG hat die Behörde auf Verlangen des betroffenen 
Lebensmittelunternehmers Name und Anschrift des Antragstellers mitzuteilen. Der 
Anspruch des Lebensmittelunternehmers auf Mitteilung Ihrer Daten ist zeitlich nicht 
begrenzt. So kann der Antrag des Unternehmers etwa auch zu einem Zeitpunkt gestellt 
werden, zu dem Sie die Informationen bereits erhalten haben. Eine Mitteilung an Sie liefe 
ins Leere, da eine Antragsrücknahme dann nicht mehr möglich ist. Sollten Sie folglich 
Ihren Antrag über den 13.02.2019 hinaus aufrechterhalten, werden wir mit der Bearbeitung 
Ihres Antrages fort-fahren und auf Nachfrage des Lebensmittelunternehmers Ihren Namen 
und Ihre Anschrift übermitteln, d.h. sollten Sie uns nicht bis zum o.g. Termin Mitteilung 
gemacht haben, werden Ihre Daten auf Nachfrage des Lebensmittelunternehmers 
weitergegeben. 

Aufgrund der Vielzahl der VIG-Anfragen (Stand 05.02.2019: 43 Anfragen), die über das 
Online-Portal „FragDenStaat" hier eingegangen sind, werden wir höchstwahrscheinlich 

Allgemeine Off nungszeiten 
Mo-Fr 08 00 - 12 00 Uhr 
zusatzl Do 14 00 -.18.00 Uhr 
und nach Terminvereinbarung 
Führerschein- und Kfz-Zulassungsstelle 
Mo-Fr 07 30 - 12 00 Uhr 
zusatzl Di 14 00 - 16 00 Uhr 
zusatzl Do 14 00 - 17 30 Uhr 
Auslanderwesen, Staatsangehörigkeit 
Mo, Di, Mr, Fr 07 30 - 12 00 Uhr 
Do 1400 - 17 30 Uhr  

Landratsamt Erlangen-Höchstadt 
Nagelsbachstralle 1, 91052 Erlangen 
Vermittlung 09131 803-1000 
Telefax 09131 803-491000 
Dienststelle Höchstadt a. d. Aisch 
Schloßberg 10. 91315 Hochstadt a d Aisch 
Vermittlung 09193 20-0 
Telefax 09193 20-501 
E-Mail info@erlangen-haechstadt de 
Internet WeAV erlangen-hoechstadt de  

Bankverbindungen 
Stadt- und Kreissparkasse 
Erlangen Hochstadt Herzogenaurach 
IBAN DE38 7635 0000 0000 0182 29 
BIC BYLADENNERH 
VR-Bank Erlangen-Hochstadt-Herzogenaurach eG 
IBAN DE86 7636 0033 0000 0001 75 
BIC GENODEF1ER1 
Glaubiger-7D DE90ZZZ00000040253 /11( netropolregion nürnberg 
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Ihren Antrag nicht in der Regelfrist von zwei Monaten bei Drittbeteiligung gern. § 5 Abs. 2 
Satz 2 VIG beantworten können. Unter Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden 
Ressourcen werden wir die Anträge in der Reihenfolge ihres Einganges schnellstmöglich 
bearbeiten und bescheiden. 

Mit freundlichen Grüßen 

████


